
Seite 1 von 3 

Achtung: diese Bekanntmachung umfasst 3 Seiten und 2 Pläne! 

Zur Veröffentlichung im „Mittelahr-Boten“ am 19.03.2024 unter Ortsgemeinde Ahrbrück 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

12. Änderung des Bebauungsplans „Nr. 2“ der Ortsgemeinde Ahrbrück im beschleu-
nigten Verfahren nach § 13a BauGB 

hier: Erneute, eingeschränkte und verkürzte öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB 

___________________________________________________________________ 

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Ahrbrück hat in seiner öffentlichen Sitzung am 29.11.2023 
dem überarbeiteten Entwurf der Bebauungsplanänderung und der Begründung unter Berück-
sichtigung der Stellungnahmen aus der öffentlichen Auslegung und Behördenbeteiligung ge-
mäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB zugestimmt und eine erneute öffentliche Auslegung 
gemäß § 4a Abs. 3 BauGB beschlossen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der 12. Bebauungsplanänderung ergibt sich aus folgendem 
Kartenausschnitt (ohne Maßstab), in dem auch der Bereich der neuerlichen Änderung ge-
kennzeichnet ist: 
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Ziele und Zwecke der Planung: 

Ziel der 12. Bebauungsplanänderung ist es, im südwestlichen Areal des Änderungsbereichs 
durch eine maßvolle Nachverdichtung zusätzliche Bauflächen im Innenbereich der Ortslage 
Ahrbrück zu erreichen. Insgesamt zeigt sich, dass hinsichtlich Erschließung, Maß der bauli-
chen Nutzung und überbaubarer Grundstücksfläche heute grundlegend andere Ziele und Auf-
fassungen für eine nachhaltige und flächensparende Flächennutzung gelten als bei Aufstel-
lung des Bebauungsplans „Nr. 2“ im Jahr 1966. Darüber hinaus macht der dringende Bedarf 
an Ersatzbauland für Flutgeschädigte eine unmittelbare Planung an dieser Stelle erforderlich. 
Des Weiteren soll für die bislang noch unbebauten Flächen im Geltungsbereich im Rahmen 
der Änderungsplanung eine ansprechende und einheitlichere Gestaltung gesichert werden. 
 
In den nördlich und östlich angrenzenden, bestehenden Siedlungsbereichen sollen im Zuge 
der 12. Bebauungsplanänderung vor allem die Festsetzungen zur „überbaubaren Grund-
stücksfläche“ einfacher und zeitgemäßer gefasst werden. 
 
Die umlaufenden Verkehrsflächen sollen gleichzeitig nach den Grundsätzen der Erschlie-
ßungswirtschaftlichkeit überprüft und zugunsten den Nettobaulandes neu geordnet, bzw. op-
timiert werden. 
 
Die erneute Änderung im Geltungsbereich bezieht sich ausschließlich auf die Flurstücke 26/5 
und 27/10: 

 Zur planungsrechtlichen Sicherung zweier Wohngebäude im rückwärtigen Grundstücks-
bereich wurde entschieden, die im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen entspre-
chend nach Süden zu erweitern. 

 
 
Öffentlichkeitsbeteiligung 
Der überarbeitete Entwurf der Änderungsplanung, bestehend aus Planzeichnung, Textfestset-
zungen und Begründung nebst Anlagen, wird  
 

 vom 27.03.2024 bis einschließlich 12.04.2024 (Auslegungsfrist)  
 
in der Verbandsgemeindeverwaltung, Roßberg 143, 53505 Altenahr, Bauabteilung, Gebäude 
2, Zimmer 24, zu jedermanns Einsicht und Stellungnahme während der Dienststunden* öffent-
lich ausgelegt. Parallel können die Änderungsunterlagen im Internet unter  
 

 www.altenahr.de -- Rathaus & Gemeinderäte -- Beteiligung gemäß BauGB 
 

bzw. über das zentrale Internetportal des Landes www.geoportal.rlp.de digital eingesehen 
werden. 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen  

 schriftlich (auch per Post) an die Verbandsgemeindeverwaltung unter o.g. Adresse,  

 per E-Mail ausschließlich an bauleitplanung@altenahr.de    oder 

 zur Niederschrift  
nur zu den erneut geänderten und ergänzten Planinhalten abgegeben werde. 
 
Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der An-
schrift des Verfassers zweckmäßig.  
 
Wir weisen darauf hin, dass gemäß § 13 Abs. 2 und 3 BauGB von folgenden Verfahrensschrit-
ten abgesehen wird: 

 Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB und Umweltbericht gem. § 2a BauGB 

 Angaben gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Daten ver-
fügbar sind 

 zusammenfassende Erklärung gem. § 10a Abs. 1 BauGB. 

http://www.geoportal.rlp.de/
mailto:bauleitplanung@altenahr.de
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Es wird weiter darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben kön-
nen. 
 

53506 Ahrbrück, den 14.03.2024 
Radermacher, Ortsbürgermeister 

 

Übersichtsplan (ohne Maßstab), mit Kennzeichnung des Änderungsbereiches 

 

*Termine nach Vereinbarung während der Öffnungszeiten:  
Montag, Dienstag und Donnerstag: 8:00 bis 12:00 und 14:00 bis 16:00 Uhr, Mittwoch und Freitag: 8:00 bis 12:00 
Uhr 

 


